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Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal

Hinweise der Redaktion zum Rechtsportal

Am 1. Oktober 2016 wurde der kostenpflichtige Teil des elektronischen Angebotes 
„recht.nrw.de“ zur kostenfreien Nutzung freigeschaltet.

 

Alle Nutzerinnen und Nutzer haben freien Zugriff auf die Historischen Sammlungen (Gesetze und 
Erlasse), auf alle Gesetzblätter ab 1946 und alle Ministerialblätter ab 1949 und die Möglichkeit 
der Volltext- und der Stichtagssuche. Abonnentinnen und Abonnenten des kostenpflichtigen An-
gebots, die in den letzten zwölf Monaten Einzahlungen geleistet haben, werden die aus diesen 
Einzahlungen resultierenden Guthaben über 1 Euro zum Jahresende erstattet.

 

Guthaben, die aus Einzahlungen stammen, die älter als zwölf Monate sind, können gemäß der 
Einverständniserklärung bei Errichtung eines Guthabenkontos nicht erstattet werden.
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